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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Stadt Bad Liebenwerda zur 3. Änderung des 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Lausitz“ in Bad Liebenwerda, 

Ortsteil Lausitz gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

– Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung –

Mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bad Liebenwerda am 28.02.2018 zur Einleitung des Aufstellungsverfah-
rens zu o. g. Bebauungsplan, erfolgt hiermit die Bekanntmachung der 
frühzeitigen Öffentlichkeitsbekanntmachung gem. § 3 Abs. 1 BauGB.
Die Stadt Bad Liebenwerda beabsichtigt auf Antrag der Reiss Büromö-
bel GmbH die 3. Änderung zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Lau-
sitz“ im Ortsteil Lausitz zu ändern.

Erfordernis, Ziel und Zweck der Planung
Die 3. Änderung des Bebauungsplans (B-Plans) „Gewerbegebiet Lau-
sitz“ wurde erforderlich, um die bauplanungsrechen Voraussetzun-
gen für die Ansiedlung eines Betriebsteils der Firma REISS Büromöbel 
GmbH (REISS)) im Gewerbegebiet zu schaffen.

Die Firma REISS ist eins der größten und traditionsreichsten Unterneh-
men im Stadtgebiet. Im Verlauf seiner betrieblichen Geschichte hat sie 
sich als Hersteller für anspruchsvolle Büromöbel auf dem Markt etab-
liert und gilt als einer der größten Arbeitgeber in der Region.
Da die räumlichen Standortbedingungen am Hauptstandort in zentra-
ler Lage der Kernstadt Bad Liebenwerda nicht mehr ausreichen und 
eine bauliche Erweiterung am Standort auf Grund des festgesetzten 
Überschwemmungsgebietes nicht mehr möglich ist, wird im Gewerbe-
gebiet Lausitz eine neue Produktionshalle mit entsprechenden Lager- 
und Auslieferungsmöglichkeiten entstehen.

Die Betriebsansiedlung löst eine veränderte Verkehrsführung im Ge-
werbegebiet aus. Bis dato öffentliche Verkehrsflächen sollen dem 
Betriebsgelände der Firma REISS zugeordnet werden. Um den Ver-
kehrsfluss im Gebiet und damit die Funktionstüchtigkeit des Gewerbe-
gebietes weiterhin gewährleisten zu können, ist eine neue öffentliche 
Straßenverbindung vorgesehen.

Der Geltungsbereich der 3. B-Planänderung überstreicht Flächenan-
teile der 1. und 2. Änderung. Durch die vorgesehenen Änderungen 
kommt es zu Verschiebungen von Flächen mit ihren jeweiligen Nutzun-
gen, was insbesondere auf die neu geplante Straßenverbindung und 

das Betriebskonzept der Firma REISS zurückzuführen ist. Im Rahmen 
der Planung werden die Auswirkungen der Änderungen auf Natur und 
Landschaft geprüft, Eingriffe ermittelt und entsprechende Kompensa-
tionsmaßnahmen festgesetzt.

Da mit den geplanten Änderungen die Grundzüge des B-Plans 
„Gewerbegebiet Lausitz“ in ihrer 1. und 2. Änderung berührt 
werden (u. a. Änderungen von Flächen), besteht ein Planungserfor-
dernis. Die 3. B-Planänderung wird damit im Regelverfahren gem. § 2 
BauGB durchgeführt.

Die Stadtverordnetenversammlung hat dazu in ihrer öffentlichen Sit-
zung vom 28.02.2018 den Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 
3. Änderung des B-Planes gefasst.

Wesentliche Auswirkungen der Planung
Der 3. B-Planänderung orientiert sich am Standortkonzept der Firma 
REISS und sichert die Funktionstüchtigkeit des gesamten Gewerbege-
bietes.

Wesentliche Auswirkungen der Planung sind:
- Sicherung und Erhalt des Betriebsstandortes der Firma REISS Büro-

möbel GmbH im Stadtgebiet
- Erhalt von Arbeitsplätzen in der Region
- Schaffung von Voraussetzungen für die Entstehung neuer Arbeits-

plätze
- Auslastung des vorhandenen Gewerbegebietes und seiner Infra-

struktur
- Präsenz des Traditionsunternehmens vor den Toren der Kernstadt
- Veränderter Verkehrsfluss innerhalb des Gewerbegebietes auf 

Grund des geplanten Betriebsstandortes
- Schaffung von Grundlagen für Grundstücksneuordnungen und da-

mit verbundenen festzulegenden Nutzungsrechten
- Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes und Sicherung 

grünordnerischer Maßnahmen
- Investitions- und Planungssicherheit für Vorhabenträger
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Um die Öffentlichkeit frühzeitig in das Planverfahren einzubeziehen, 
liegt der Vorentwurf zum Bebauungsplan in der Fassung Mai 2018, 
bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung mit Umwelt-
bericht in der Zeit vom

vom 22.05.2018 – 22.06.2018

in der Stadtverwaltung Bad Liebenwerda, Markt 1, im Bauamt wäh-
rend folgender Zeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag 7.00 – 12.00 und 13.00 – 15.30 Uhr
Dienstag 7.00 – 12.00 und 13.00 – 17.00 Uhr
Freitag 7.00 – 13.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Äußerungen 
zum Vorentwurf schriftlich oder während der Dienststunden zur Nie-
derschrift vorgebracht werden.

Bad Liebenwerda, den 27.04.2018

Thomas Richter
Hauptverwaltungsbeamter

Räumliche Lage des Plangebietes
Räumliche Lage der 3. B-Planänderung (Geltungsbereich violett umrandet)

Quelle: Geoportal der Stadt Bad Liebenwerda, letzter Abruf Mai 2018

Jagdgenossenschaft Thalberg

Veröffentlichung nach § 10 Absatz 3 Bundesjagdgesetz
Die Jagdgenossenschaft Thalberg hat in ihrer Mitgliederversammlung am 02.03.2018 beschlossen, den Reinertrag aus dem Jagdjahr 2017/18 
als Rücklage für die Ausrichtung einer Veranstaltung der Jagdgenossenschaft zu verwenden. 

Jeder Jagdgenosse, der diesem Beschluss nicht zugestimmt hat, kann die Auszahlung seines Anteils, innerhalb eines Monats nach dieser Be-
kanntmachung, schriftlich oder zur Niederschrift, beim Jagdvorstand verlangen. Ein aktueller Katasterauszug ist notwendig.

Der Jagdvorstand
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Bekanntmachungen anderer Behörden und Institutionen

Beratungstermine ILB Region Süd II. Quartal 2018

Mai 2018
Mi., 02.05.2018 Senftenberg SV Senftenberg 10:00 – 16:00 Uhr
Mo., 07.05.2018 Herzberg IHK Cottbus GS Herzberg 10:00 – 16:00 Uhr
Di., 08.05.2018 Cottbus HWK Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr
Mo., 14.05.2018 Spremberg ASG 10:00 – 16:00 Uhr
Di., 15.05.2018 Cottbus IHK Cottbus GS Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr
Mi., 16.05.2018 Senftenberg IHK Cottbus GS Senftenberg 10:00 – 16:00 Uhr
Di., 22.05.2018 Cottbus HWK Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr
Do., 24.05.2018 Cottbus WFBB GmbH 13:00 – 16:00 Uhr
Mo., 28.05.2018 Lübbenau SV Lübbenau 10:00 – 16:00 Uhr
Di., 29.05.2018 Cottbus IHK Cottbus GS Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr

Juni 2018
Di., 05.06.2018 Cottbus IHK Cottbus GS Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr
Do., 07.06.2018 Senftenberg SV Senftenberg 10:00 – 16:00 Uhr
Fr., 08.06.2018 Forst CIT Forst 10:00 – 16:00 Uhr
Mo., 11.06.2018 Spremberg ASG 10:00 – 16:00 Uhr
Di., 12.06.2018 Herzberg IHK, HWK, ZAB, WfG 10:00 – 17:00 Uhr
Mi., 13.06.2018 Cottbus WFBB GmbH 10:00 – 16:00 Uhr
Mo., 18.06.2018 Finsterwalde KHW Finsterwalde 10:00 – 16:00 Uhr
Di., 19.06.2018 Cottbus IHK Cottbus GS Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr
Do., 21.06.2018 Senftenberg IHK Cottbus GS Senftenberg 10:00 – 16:00 Uhr
Mo., 25.06.2018 Lübbenau SV Lübbenau 10:00 – 16:00 Uhr
Di., 26.06.2018 Cottbus HWK Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr
Mi., 27.06.2018 Cottbus WFBB GmbH 10:00 – 16:00 Uhr

Bei Bedarf sind selbstverständlich auch Terminvereinbarungen außerhalb der angegebenen Termine möglich.
Die Beratungen sind selbstverständlich kostenlos. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist es erforderlich, sich bei der ILB unter der Hotline (0331) 
660-2211, der Telefonnummer (0331) 660-1597 oder per E-Mail unter heinrich.weisshaupt@ilb.de anzumelden und einen individuellen Termin 
zu vereinbaren.
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Das nächste Amtsblatt erscheint am:

Freitag, dem 25. Mai 2018

Nächster Redaktionsschluss ist am:

Mittwoch, der 9. Mai 2018
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